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Kontext gesetzliche Sozialarbeit

▪ Frutigen, Adelboden, Kandersteg, Kandergrund
Reichenbach, Aeschi, Krattigen, Diemtigen

Einzugsgebiet mit ca. 22‘000 Einwohner/innen

Sozialhilfequote: 1.49% / 4.4% Kanton / 10.4% Biel

Betriebskosten: 1.6 Mio.

Ausgaben: 4.7 Mio.  

Einnahmen: 2.4 Mio. (SV-Leistungen, Art. 328, 329 ZGB)

Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz: 
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▪ Sozialhilfe

▪ Präventive Beratung

▪ Abklärungen Kindes- und Erwachsenenschutz

▪ Mandatsführung Kindes- und Erwachsenenschutz

▪ Pflegekinder

▪ Elterliche Sorge, Unterhalt

▪ PriMa Fachstelle

▪ Erbschaftswesen

▪ HEV Plätze

▪ Vaterschaftsabklärungen

Dienstleistungen
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Fakten des RSD

4.3

4.7

2019 2020

Sozialhilfeausgaben 2019 / 2020 
in Millionen Franken



Von der Prävention bis zur Intervention
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Prävention 

OKJA Niesen

Betreuungsgutscheine

Projekt Co-Lab 
Altersleitbild

AHV-Zweigstelle

Sekundär Prävention

Schulsozialarbeit

Fachstelle ländliche 
Familienberatung

Intervention

RSD: Einzelfallhilfe, 
Abklärungen, 
Mandatsführung



Sozialhilfe
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Sozialhilfe
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▪ Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass Sozialhilfe nur 

dann geleistet wird, wenn eine bedürftige Person sich 

nicht selber helfen kann oder Hilfe von dritter Seite nicht 

oder nicht rechtzeitig erhältlich ist.

▪ Sozialhilfe ist somit subsidiär gegenüber der Selbsthilfe 

(Einkommen, Vermögen), freiwilligen Leistungen Dritter 

und Leistungsverpflichtungen Dritter. Sozialhilfe wird 

ausgerichtet, wenn die Selbsthilfe oder die Dritthilfe nicht 

rechtzeitig, nicht ausreichend oder gar nicht vorhanden 

sind.

Behördliches Handeln als subsidiäres 

Handeln: Sozialhilfe
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Die Subsidiaritätsprüfung ist anspruchsvoll:
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Übersicht

92 Prüfungskriterien

Hinterlegte 

bewirtschaftete 

Websites resp. 

Dokumente 

und 

Informationen

(Templates)



Behördliches Handeln als subsidiäres 

Handeln: Kindes- und Erwachsenenschutz
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Schwächezustand Schutzbedürftigkeit

Behördliches Handeln



▪ Ausnahmesituationen generieren 

Solidarität. Es entstanden sehr viele 

Angebote.

▪ Herausforderung: Koordination der 

Angebote, damit alle Bedürftigen 

berücksichtigt werden.

▪ Kontinuität: Sicherung der Angebote 

über eine längere Zeitspanne. 

▪ Verbindlichkeit der Angebote sichern. 

Erste Erkenntnis aus der Corona-Zeit
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▪ Grössere Armut, weil die 

Erwerbseinkommen aus prekären 

Arbeitsverhältnissen wegfielen und 

kein Ersatzeinkommen generiert 

werden konnte (kein 

Versicherungsschutz)

▪ Zunahme der Existenzangst, weil 

viele nicht in die Sozialhilfe kommen, 

weil der Sozialhilfebezug an den 

Aufenthaltsstatus geknüpft ist.

Erste Erkenntnis aus der Corona-Zeit
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▪ Bisher haben die «vorgelagerten» 

Corona-Massnahmen einen 

grösseren Zulauf in die Sozialhilfe 

aufgefangen.

Erste Erkenntnis aus der Corona-Zeit
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▪ Vorgelagerte Leistungen 

erbringen: finanzielle 

Überbrückung; Naturalien 

(Tischlein deck dich, usw.)

▪ Kommunikation, Kooperation 

und Koordination, damit 

Parallelitäten, 

Doppelspurigkeiten, 

Fehlversorgungen vermieden 

werden.

Ausblick: Zusammenarbeit
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